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@ Veroffentlicht am 13.01.1998

Rechtssatz

Kann der dem Beschuldigtenfahrzeug nachfolgende Beamte wahrend der Nachfahrt durch mehrere StraBenziige den
Lenker nicht identifizieren, der Beschuldigte erst nach Beendigung der Fahrt als Zulassungsbesitzer ausgemittelt
werden und der den Beschuldigten zum Alkotest auffordernde Beamte selbst weder dessen Lenkereigenschaft
unmittelbar vermuten konnte noch eine eigene Wahrnehmung hinsichtlich des Lenkens des Kraftfahrzeugs hatte,
bestand keine Vermutung des Lenkens im Sinn des8 5 Abs 2 StVO fir den auffordernden Beamten. Einem
Polizeibeamten Dr. A und seiner Vereidigung auf die Dienstpflichten steht die Befugnis zur Durchfihrung einer
Amtshandlung zu und zwar unabhdngig davon, ob er zum Tatzeitpunkt Uniform trug oder nicht. Soferne ein
Polizeibeamter eine Amtshandlung in Zivilkleidung vornimmt und fur einen Aul3enstehenden sohin nicht zu erkennen
ist, ob er aufgrund seiner dienstlichen Stellung tatig wird, bedurfte es lediglich einer nach auf3en hin gegeniber dem
Betroffenen wahrnehmbaren, ausdrucklichen Erklarung Uber die erfolgte Indienststellung (siehe VwGH 10.4.1991,
90/03/0282). (Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/5
https://www.jusline.at/entscheidung/92686
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1998/01/13 KUVS-K1-1277/5/97
	JUSLINE Entscheidung


